
FRAGEN AUS DER PRAXIS

Was Sie schon immer 
wissen wollten, . . .

Die „Fragen aus der Praxis“, die in Zusammenarbeit mit  
der Technologie-Transfer-Stelle1 der Bundesfachschule Kälte-
Klima-Technik in Maintal/Niedersachswerfen bearbeitet wer-
den, behandeln aktuelle Fragen bzw. Probleme aus der täg-
lichen Praxis des Kälteanlagenbauers. Dieses Mal geht es um 
die folgenden Themen:
•  Aufzeichnungspflichten bei Wartungen, Dichtheitsprüfungen, 

Nachfüllen von Kältemittel usw.
•  Kriterien bei der Umstellung von R 22-Anlagen auf ein  

anderes Kältemittel
•  Welche Stoffe fallen eigentlich im Einzelnen unter die  

F-Gase-Verordnung?

1  Gefördert mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit  
und des Europäischen Sozialfonds.

F-Gase-Verordnung

Aufzeichnungspflichten 
für Kälte- und Klima-
anlagen

Frage: Welche Aufzeich-
nungspflichten gibt es für 
Tätigkeiten an Kälteanlagen, 
wie Wartungen, Dichtheits-
prüfung, nachgefülltes Kälte-
mittel etc.?

Antwort: Für Kälteanlagen 
mit ozonabbauenden Kältemit-
teln (wie z. B. R 22) gibt es 
schon seit Inkrafttreten der 
FCKW-Halon-Verbots-Verord-
nung im Jahr 1991 die Pflicht, 
über die Einsatzmengen von 
Kältemitteln Aufzeichnungen 
zu führen.
In der Chemikalien-Ozon-
schichtverordnung vom No-
vember 2006 ist zusätzlich 
vorgesehen, dass über die In-
spektionen und Wartungen, 

einschließlich der Dichtheits-
prüfungen und etwaiger In-
standsetzungsarbeiten, in 
einem Betriebshandbuch unter 
Angabe von Art und Menge 
eingesetzter oder rückgewon-
nener Kältemittel Aufzeich-
nungen zu führen sind. Diese 
muss der Betreiber nach ihrer 
Erstellung mindestens fünf 
Jahre lang aufbewahren und 
der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorlegen.
Am 4. Juli 2007 traten nun die 
Vorschriften der „F-Gase-Ver-
ordnung“ in Kraft. Somit müs-
sen auch Kälte- und Klimaanla-
gen mit FKW und HFKW-Kälte-
mitteln (wie z. B. R 134a, 
R 404A, R 410A) und mindes-
tens 3 kg Füllgewicht regelmä-
ßig auf Dichtheit kontrolliert 
werden. Seit diesem Datum 
besteht für die Betreiber derar-
tiger Anlagen ferner die Pflicht 
Aufzeichnungen zu führen, und 
zwar:
•  zu Menge und Typ des fluo-

rierten Treibhausgases
•  über nachgefüllte Mengen 

und die bei Wartung, In-
standhaltung und endgül-
tiger Entsorgung zurückge-
wonnene Menge

•  zum Unternehmen und zum 
technischen Personal, das 
die Wartung oder Instand-
haltung vorgenommen hat

•  zu Terminen und Ergebnis-
sen der Kontrollmaßnahmen

Um diese Aufzeichnungspflicht 
erfüllen zu können, sind die 
Betreiber natürlich auf die Un-
terstützung der Kälteanlagen-
bauer-Fachbetriebe angewie-
sen. So gibt es inzwischen 
verschiedene Möglichkeiten 
die Aufzeichnungen zu führen, 
z. B. die Nutzung von EcoKlima 
(internetbasierte Datenbank), 
der Einsatz von VDKF-LEC 
oder die Nutzung der Formu-
lar-CD KForm, aus der die 
entsprechenden Protokolle 
ausgedruckt werden können, 
die der Betreiber dann in geeig-
neter Form aufbewahrt.
Gerade wenn es sich bei dem 
Betreiber um einen kleineren 
Betrieb handelt, bietet es sich 
an, die Aufzeichnungen in 
einem „Heft“ zu führen, das 
unmittelbar an der Anlage an-
gebracht werden kann. Die 
Bundesfachschule Kälte-Kli-
ma-Technik hat ein solches 
„Betriebshandbuch“ entwor-
fen. Es hat ein handliches DIN 
A5-Format, umfasst 32 Seiten 
und ist mit einem haltbaren 
Schutzumschlag versehen. Der 
Inhalt umfasst neben den aktu-
ellen gesetzlichen Hintergrün-
den, auch eine Kurzbetriebsan-
weisung und natürlich entspre-
chende Formulare, in denen 
die regelmäßigen Wartungen 
und Dichtheitsprüfungen so-
wie die nachgefüllten Kältemit-
telmengen dokumentiert wer-
den können.

lagen auf ein neues Kältemit-
tel umzurüsten. Welche Krite-
rien müssen bei der Umstel-
lung beachtet werden?

Antwort: In der Tat sollten in 
den nächsten Jahren zahlreiche 
Anlagen mit dem Kältemittel 
R 22 auf einen Ersatzstoff um-
gerüstet werden, da ein Nach-
füllen mit Frischware noch bis 
zum 31. 12. 2009 und das Ver-
wenden mit R 22 nur noch bis 
zum 31. 12. 2014 erlaubt ist.
Ihre Frage umfassend zu beant-
worten, würde den Rahmen 
dieser Rubrik sprengen – allein 
die Auswahl des richtigen Er-
satzstoffes, ist ein riesiges 
Themengebiet. Allerdings gibt 
die DIN EN 378-4: 2000 Punkt 
5.4 bereits einige Hinweise da-
zu, was bei Umstellung der 
Kälteanlagen auf ein anderes 
Kältemittel zu beachten ist:
a)  feststellen, ob der Herstel-

ler der Kälteanlage der 
Umstellung auf ein ande-
res Kältemittel zustimmt;

b)  auf den Inhalt des Kälte-
mittelbehälters besonders 
achten, um sicher zu sein, 
dass das richtige Kältemit-
tel zugefüllt wird;

c)  prüfen, ob alle in der Kälte-
anlage verwendeten Werk-
stoffe mit dem neuen Käl-
temittel kompatibel sind;

d)  die Möglichkeit einer 
Überschreitung des zuläs-
sigen Druckes prüfen;

e)  prüfen, ob das neue Kälte-
mittel eingesetzt werden 
kann, ohne dass eine neue 
Prüfbescheinigung für die 
Druckbehälter erforder-
lich ist;

f)  die Motor-Leistungen prü-
fen;

g)  die Kältemittel-Klassifizie-
rung beachten;

h)  Steuer-, Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen gege-
benenfalls austauschen 
oder neu einstellen;

i)  den Inhalt des Flüssig-
keitssammlers prüfen;

j)  Mischungen mit Rückstän-
den von Kältemittel und Öl 
vermeiden;

Normen + 
 Richtlinien

R 22

Umstellen einer Kälte-
anlage auf ein anderes 
Kältemittel

Frage: Da das Kältemittel 
R 22 ja nur noch wenige Jahre 
im Einsatz ist, wird es immer 
interessanter, bestehende An-

Kälte- 
mittel
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k)  alle Angaben im Hinblick 
auf das verwendete Kälte-
mittel entsprechend än-
dern;

l)  das Anlagenprotokoll und 
die Dokumentation ein-
schließlich der Kurzanwei-
sung auf den neusten 
Stand bringen;

m)  sicherstellen, dass das ur-
sprüngliche Kältemittel 
rückgewonnen wird.

Eine Dokumentation für die 
„Bescheinigung über die Prü-
fung einer Kälteanlage / Wär-
mepumpe nach Umstellung auf 
ein anderes Kältemittel“ ist auf 
der KForm-CD enthalten (Wirt-
schafts- und Informations 
GmbH in Maintal).
Umfangreiche Anleitungen für 
die Umstellung findet man 
häufig bei den Herstellern von 
Kältemitteln oder Verdichtern. 
Für R22-Anlagen hat beispiels-
weise die Firma DuPont eine 
„Umstellungsrichtlinie“ (Um-
stellung auf R422D) herausge-
geben, die unter anderem auch 
eine Checkliste mit den wich-
tigsten Punkten enthält.

F-Gase-Verordnung

Welche Stoffe fallen  
unter die F-Gase- 
Verordnung?

Frage: Seit dem 4. Juli  2007 
gelten ja die Regelungen nach 
der F-Gase-Verordnung. Wel-
che Stoffe fallen eigentlich im 

Einzelnen unter diese Verord-
nung? Wie sieht es mit Ge-
mischen aus HFCKW und 
HFKW aus?

Antwort: Die F-Gase-Verord-
nung gilt, wie der ausführliche 
Name der Verordnung 2 schon 
aussagt, für flourierte Treib-
hausgase, also HFKW und 
FKW (z. B. R 134a, R 32, R 125, 
R 152a und R 143a) sowie für 
alle Zubereitungen, d.h. Ge-
mische, die diese Stoffe enthal-
ten. Damit fallen neben dem 
Kältemittel R 134a auch die 
Gemische R 404A, R 407A/B/C, 
R 401A, R 413A, R 417A, R 507 
und R 508A/B unter die F-Gase-
Verordnung.
Alle ozonabbauenden Stoffe, 
die durch die „Verordnung 
(EG) Nr. 2037/2000 des Euro-
päischen Parlaments und des 
Rates vom 29. Juni 2000 über 
Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht führen“ geregelt 
wurden, sind von der F-Gase-
Verordnung ausgenommen. 
Das bedeutet, dass ein Kälte-
mittelgemisch, das beispiels-
weise R 22 und HFKW enthält 
(z. B. R 401A) nur unter die EG-
Verordnung 2037/2000 und 
nicht unter die F-Gase-Verord-
nung fällt.
Bezüglich der regelmäßigen 
Dichtheitsprüfung an Kältean-
lagen gelten damit zurzeit für 
reine HFKW-Gemische stren-
gere Anforderungen als für 
HFCKW/HFKW-Gemische. Al-
lerdings sind letztere Ge-
mische bereits für Neuanlagen 
verboten und spätestens ab 
2015 besteht Nachfüllverbot 
für diese Stoffe.

2 Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 
17. Mai 2006 über bestimmte fluorierte 
Treibhausgase

Weitere Auskünfte zu diesen und weiteren Fragen erteilt die 
Technologie-Transfer-Stelle der Bundesfachschule Kälte-Klima-
Technik in Maintal gerne unter der Rufnummer (0 61 09) 69 54 26 
oder per E-Mail unter tts@bfs-kaelte-klima.de

Kälte- 
mittel


